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Dänemark gilt als eines der glücklichsten 
Länder der Welt. Vor dem Hintergrund der 
landschaftlichen Vielfalt, der hohen Lebens-
qualität und dem guten Gesundheits- und 
Bildungssystem ist das nicht verwunderlich. 
Dennoch sollten Personen, die einen Um-
zug nach Dänemark erwägen, unbedingt die 
steuerlichen Rahmenbedingungen beachten.

Steuerliche Ansässigkeit:

Als in Dänemark steuerlich ansässig, und damit 
unbeschränkt steuerpflichtig, gelten natürliche 
Personen, die in Dänemark über eine Wohnung 
verfügen und ihren Wohnsitz in Dänemark inneha-
ben. Es wird auch dann ein steuerlicher Wohnsitz 
in Dänemark angenommen, wenn sich eine Person 
mindestens sechs aufeinanderfolgende Monate in 
Dänemark aufhält. Dabei sind kurze Unterbrechun-
gen des Aufenthalts aufgrund von Urlaubszwecken 
oder ähnlichem unbedenklich.

Allgemeine Regelungen zur Einkommens- 
besteuerung natürlicher Personen:

In Dänemark unterliegen natürliche Personen der 
Besteuerung auf Grundlage ihres jährlichen welt-
weiten Einkommens (= Welteinkommensprinzip). 
Das persönliche Einkommen (Arbeitsentgelt und 
Geschäftsentgelt) sowie das Kapitaleinkommen 
unterliegen einem progressiven Steuersystem mit 
einem Grenzsteuersatz von bis zu ca. 56 Prozent. 

Persönliches Einkommen:

• Arbeitsmarktbeitragssteuer von 8 Prozent auf
alle persönlichen Einkünfte erwerbstätiger
Steuerzahlender

• Staatliche Steuer von 12,09 Prozent auf alle
persönlichen Einkünfte nach Abzügen und
Arbeitsmarktbeitragssteuer

• Gemeindesteuer von 24,95 Prozent auf alle
persönlichen Einkünfte nach Abzügen und
Arbeitsmarktbeitragssteuer

• Staatlicher Spitzensteuersatz von 15 Prozent auf
alle persönlichen Einkünfte, die DKK 640.108
(ca. 85.783 Euro, Wechselkurs vom 30. Januar
2025) übersteigen

Kapitaleinkünfte:

• Es gelten die gleichen Steuersätze wie für das
persönliche Einkommen, jedoch mit einer Ober-
grenze von 42 Prozent.

Aktieneinkommen:

• DKK 61.000 (ca. 8.175 Euro, Wechselkurs vom
30. Januar 2025); für Ehepaare gilt ein verdop-
pelter Schwellenwert

• Steuersatz von 42 Prozent auf Einkünfte, die den
Schwellenwert von DKK 61.000 überschreiten



Hinweis: 

Zudem werden auf bestimmte Vermögenswerte, wie beispielsweise Immobilien, Steuern erhoben.
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Sondersteuerprogramm: Hochbezahlte auslän-
dische Arbeitnehmende oder Forschende

Hochbezahlte Arbeitnehmende und bestimmte aus 
dem Ausland angeworbene Forschende können 
in Dänemark die steuerliche Sonderregelung für 
Expatriates in Anspruch nehmen. Der Steuersatz 
für Expatriates beträgt 32,84 Prozent und ist auf die 
Bareinkünfte aus der Beschäftigung und bestimmte 
Leistungen, die als Bareinkünfte behandelt werden, 
beschränkt.

Voraussetzungen: 

•	 Das monatliche Arbeitseinkommen muss für das 
Jahr 2024 nach Abzug der Rentenversicherungs-
beiträge mindestens DKK 75.100 (ca. 10.065 
Euro, Wechselkurs vom 30. Januar 2025) betra-
gen (für das Jahr 2025 erhöht sich das monatli-
che Mindestgehalt auf DKK 78.000 (ca. 10.453 
Euro, Wechselkurs vom 30. Januar 2025)).

•	 Forschende müssen das Kriterium des Mindest-
gehalts nicht erfüllen und müssen stattdessen 
vom unabhängigen Forschungsfond als Forscher 
oder Forscherin anerkannt werden.

•	 Der Arbeitgeber muss ein dänisches Unterneh-
men sein oder ein ausländisches Unternehmen 
mit einer Betriebsstätte in Dänemark.

•	 Arbeitnehmende dürfen in den letzten zehn 
Jahren nicht in Dänemark steuerpflichtig ge-
wesen sein und auch nicht früher als einen Mo
nat vor Beginn der Beschäftigung in Dänemark 
steuerlich ansässig werden.

•	 Die Person darf in den letzten fünf Jahren weder 
direkt noch indirekt an der Leitung des Unterneh-
mens beteiligt gewesen sein, die Kontrolle über 
das Unternehmen ausgeübt oder einen wesent- 
lichen Einfluss auf das Unternehmen gehabt 
haben.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Sonderregelung 
auf sieben Jahre begrenzt ist. Außerdem gibt es kei-
ne Abzüge, die mit dem zu versteuernden Einkom-
men verrechnet werden können und Verluste sind 
nur begrenzt vortragbar. Jedoch könnte das monat-
liche Mindesteinkommen aufgrund eines aktuellen 
Gesetzesentwurfs ab 2026 um voraussichtlich  
DKK 15.000 (ca. 2.010 Euro, Wechselkurs vom  
30. Januar 2025) gesenkt werden. 



Erbschaft- und Schenkungsteuer

Schenkungsteuer: 

•	 Schenkungen an Ehegatten und Ehegattinen sind 
in Dänemark steuerfrei. 

•	 Schenkungen an eng verwandte Personen (El-
tern, Kinder, Enkelkinder etc.) sind steuerfrei bis 
zu einem jährlichen Betrag von DKK 76.900 (ca. 
10.306 Euro, Wechselkurs vom 30. Januar 2025). 
Liegen Schenkungen oberhalb des Freibetrags, 
wird auf den übersteigenden Betrag eine Schen-
kungsteuer von 15 Prozent erhoben. 

•	 Für Schenkungen an Großeltern und Stiefeltern 
gilt der gleiche Freibetrag wie an eng verwandte 
Personen. Übersteigt jedoch der Schenkungs-
betrag den Freibetrag, wird auf den überstei-
genden Betrag ein Steuersatz von 36,25 Prozent 
angewendet. 

•	 Schenkungen an Schwiegerkinder sind bis zu 
einem jährlichen Betrag von DKK 26.900 steuer-
frei (ca. 3.605 Euro, Wechselkurs vom 30. Januar 
2025). Liegt der Schenkungsbetrag über dem 
Freibetrag, wird auf den übersteigenden Betrag 
eine Schenkungsteuer von 15 Prozent erhoben. 

•	 Schenkungen an nicht verwandte Personen wer-
den als persönliches Einkommen und mit den 
progressiven Steuersätzen versteuert.  

Dänemark hat mit Deutschland, Finnland, Island und 
den USA Abkommen zur Vermeidung der Doppel-
besteuerung bei Schenkungen abgeschlossen.

Erbschaftsteuer:

•	 Erbschaften sind in Dänemark an Ehegatten 
sowie an Non-Profit-Organisationen und den 
Staat steuerfrei. 

•	 Auf Erbschaften an eng verwandte Personen, 
wie die eigenen Kinder, fällt ein Steuersatz in 
Höhe von 15 Prozent an. 

•	 Daneben unterliegen Erbschaften an entfernt 
oder nicht verwandte Personen und an sonstige 
Institutionen einem Steuersatz von 36,25 Pro-
zent (15 Prozent + zusätzliche 25 Prozent). 

•	 Hinweis: Es gibt einen Freibetrag in Höhe von 
DKK 333.100 (ca. 44.636 Euro, Wechselkurs vom 
29. Januar 2025) pro Erbschaft, bevor die Erb-
schaftsteuer in Höhe von 15 Prozent anfällt.  

Zur Vermeidung von Doppelbesteuerungsrisiken hat 
Dänemark auch Doppelbesteuerungsabkommen 
für die Erbschaftsteuer mit Deutschland, Finnland, 
Italien, der Schweiz und den USA abgeschlossen. 

Wegzugsbesteuerung: 

Bei einem Wegzug aus Dänemark erhebt Dänemark 
eine Wegzugsteuer auf Vermögenswerte, die fortan 
nicht mehr der dänischen Steuerpflicht unterliegen. 

Aktien und Anleihen unterliegen der Wegzugsbe- 
steuerung, wenn ein Steuerpflichtiger mindestens 

sieben der letzten zehn Jahre in Dänemark steuer-
lich ansässig war und der Wert der Aktien und Anlei-
hen den Betrag von DKK 100.000 (ca. 13.400 Euro, 
Wechselkurs vom 29. Januar 2025) übersteigt. 

Andere Vermögenswerte, wie Grundstücke und 
Immobilien, unterliegen der Wegzugsbesteuerung, 
wenn Steuerpflichtige nicht in der Immobilie ge-
wohnt haben oder wenn das Grundstück mehr als 
1.400 m2 groß ist. Dabei gilt es zu beachten, dass 
bei diesen Vermögenswerten die „Sieben der letz-
ten zehn Jahre“-Freistellung nicht gilt. 

Das Vermögen wird zum Marktwert bewertet und 
mit dem jeweils geltenden Steuersatz besteuert. 
Steuerpflichtige können den Aufschub der Weg
zugsbesteuerung beantragen. Die Steuern sind 
dann abhängig von den durch die Vermögenswerte 
erzielten Einnahmen, einschließlich des 
Verkaufsgewinns, zu zahlen. 
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Einige oder alle der hier beschriebenen Leistungen sind möglicherweise für KPMG-Prüfungsmandanten und 
deren verbundene Unternehmen unzulässig.
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Was bedeutet das für Sie? 
Das dänische Steuersystem führt in vielen 
Fällen zu steuerlichen Mehrbelastungen für 
Einwandernde. Dies zeigt sich insbesondere in 
der hohen Einkommensbesteuerung natürlicher 
Personen und den hohen Steuersätzen für Ka- 
pitaleinkünfte und Aktienerträge. Positiv ist, dass 
die Steuerbelastung in manchen Fällen mithilfe 
der steuerlichen Sonderregelung für Expatriates 
gesenkt werden könnte. Vor einem möglichen 
Umzug nach Dänemark empfiehlt sich daher eine 
sorgfältige Prüfung Ihrer individuellen Situation.
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